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Art. 78 B-VG
 B-VG - Bundes-Verfassungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.07.2024

1. (1)In besonderen Fällen können Bundesminister auch ohne gleichzeitige Betrauung mit der Leitung eines

Bundesministeriums bestellt werden.

2. (2)Den Bundesministern können zur Unterstützung in der Geschäftsführung und zur parlamentarischen

Vertretung Staatssekretäre beigegeben werden, die unter denselben Voraussetzungen und in gleicher Weise wie

die Bundesminister bestellt werden und aus dem Amt scheiden. Der Bundeskanzler kann seine Angelegenheiten

im Nationalrat und im Bundesrat im Einvernehmen mit dem Vizekanzler, der mit der Leitung eines

Bundesministeriums betraut ist, durch einen Staatssekretär, der diesem beigegeben ist, wahrnehmen lassen. Der

Vizekanzler, der mit der Leitung eines Bundesministeriums betraut ist, kann seine Angelegenheiten im Nationalrat

und im Bundesrat im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler durch einen Staatssekretär, der diesem beigegeben

ist, wahrnehmen lassen.

3. (3)Der Bundesminister kann den Staatssekretär mit dessen Zustimmung auch mit der Besorgung bestimmter

Aufgaben betrauen. Der Staatssekretär ist dem Bundesminister auch bei Erfüllung dieser Aufgaben unterstellt

und an seine Weisungen gebunden.
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